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Seit Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes („GwG“) 

am 21. August 2008 unterliegt der Markt der geschlos-

senen Fonds, hier in der Regel die Treuhandgesellschaft, 

welche als Treuhänder für Anleger geschlossener Fonds 

fungiert, diversen Pflichten des neuen Geldwäschege-

setzes. Die Identifizierungspflichten nach dem Geld-

wäschegesetz werden nach Maßgabe dieses Leitfadens 

auf vertraglich gebundene Vermittler geschlossener 

Fonds, die Inhaber einer Erlaubnis nach § 34 c GewO 

sind, übertragen. 

Das Ziel des vorliegenden Leitfadens ist die Festlegung 

von Mindestanforderungen zur Identifizierung von Anle-

gern. Er stellt eine verbindliche Weisung dar und soll 

verhindern, dass die Geldanlage in geschlossene Fonds 

für Zwecke der Geldwäsche missbraucht wird. 

Dieser Leitfaden richtet sich ausschließlich an Ver-

mittler geschlossener Fonds, die eine Gewerbeer-

laubnis nach § 34c Gewerbeordnung (GewO) besitzen 

und nicht bereits aufgrund Ihrer sonstigen Tätigkeit 

nach dem GwG verpflichtet sind (so z. B. Vermittler, 

die (auch) eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d GewO 

besitzen und Lebensversicherungen vertreiben). 

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Anleger-Identifizierung 

nur durchführen dürfen, wenn �

Sie über eine entsprechende Vertriebsvereinbarung ver-��

fügen, die Sie dazu ermächtigt, 

Sie im Besitz einer gültigen Gewerbeerlaubnis nach  ��

§ 34c GewO sind 

Ihre geldwäscherechtliche Zuverlässigkeit regelmäßig ��

überprüft und positiv festgestellt wird. 

Teil 1 des Leitfadens gibt einen Kurz-Überblick zum  

Thema Geldwäsche und benennt außerdem die Ziele und 

Hintergründe des Leitfadens. Teil 2 enthält konkrete  

Angaben, wie Sie als Vermittler für geschlossene Fonds 

bei der Identifizierung von Anlegern vorzugehen haben. 

Teil 3 besteht aus vertiefenden Informationen zum The-

ma Geldwäsche.

Teil 1

Einleitung

Unter Geldwäsche versteht man – kurz gesagt – das Ein-

schleusen kriminell erworbener Gelder in den legalen 

Finanzkreislauf mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu  

verschleiern. 

Zu den illegalen Geschäften („Vortaten“) der Geldwäsche 

gehören bestimmte Straftaten wie z. B. schwere Formen 

des Drogen-, Waffen- und Menschenhandels sowie be-

stimmte andere Formen organisierter/gewerbsmäßiger 

Kriminalität, Terrorismusfinanzierung, Fälschungsde-

likte, Bestechung und schwere Formen der Abgabenhin-

terziehung. 

In der Regel besteht die Geldwäsche aus drei Phasen: 

1. Platzierung 

Einschleusung von Geldern aus kriminellen Aktivitäten in 

den Finanzkreislauf. 

Identifizierungs-Leitfaden der Wölbern Invest KG für Vermittler geschlossener Fonds zur

Identifizierung von Anlegern nach dem Geldwäschegesetz



IDENTIFIZIERUNGS-LEITFADEN 

Wölbern Invest KG | Großer Grasbrook 9 | 20457 Hamburg

Telefon: +49.(0) 40.32 31 81-555 | Telefax: +49.(0) 40.32 31 81-515 | sales@woelbern-invest.de | www.woelbern-invest.de

02

2. Verschleierung 

Verwischen der Spuren der illegalen Gelder durch Split-

tung und Streuung im Rahmen komplexer Finanztrans-

aktionen. 

3. Integration

Rückführung der aus kriminellen Handlungen rührenden 

Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf und dadurch 

Legalisierung der Gelder. 

Bei der Zeichnung von Anteilen an geschlossenen Fonds 

können die damit im Zusammenhang stehenden Dienst-

leister – d. h. insbesondere Treuhänder und (Unter-) Ver-

mittler – in jeder Phase zur Geldwäsche missbraucht 

werden. Daher ist jede der drei Phasen relevant.

Teil 2

Hinweise für Vermittler zur Durchführung der

Identifizierung

1. Wer muss identifiziert werden?

Sie müssen die Anleger identifizieren. Anleger ist derje-

nige, der dem geschlossenen Fonds beitritt. Wird die 

Beitrittserklärung durch einen Bevollmächtigten unter-

zeichnet, muss also nicht dieser, sondern der Vollmacht-

geber, in dessen Namen der Beitritt erklärt wird, identifi-

ziert werden. 

2. Wann muss identifiziert werden? 

Die Anleger müssen bereits vor Begründung der Ge-

schäftsbeziehung, also vor Annahme der Beitrittserklä-

rung, identifiziert werden. 

Die Beitrittserklärung eines Anlegers zu einem geschlos-

senen Fonds wird daher nur angenommen werden, wenn 

dort sämtliche für die Identifizierung erforderlichen An-

gaben gemacht wurden und eine Kopie eines gültigen 

amtlichen Lichtbildausweises (siehe hierzu N. 3 a) (1)) als 

Identifikationsnachweis beigefügt ist. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist der Anleger vor je-

dem Fonds-Beitritt zu identifizieren, unabhängig davon, 

ob er bereits im Rahmen einer früheren Zeichnung iden-

tifiziert wurde oder nicht. 

3. Wie muss identifiziert werden? 

Benutzen Sie zur Identifizierung des Anlegers bitte aus-

schließlich die Beitrittserklärung zu dem jeweiligen 

Fonds. Diese sieht sowohl Felder zur Feststellung der 

persönlichen Daten des Anlegers als auch ein entspre-

chendes Feld zur Identitätsprüfung vor.

a) Identifizierung von natürlichen Personen

Die Identifizierung einer natürlichen Person hat grund-

sätzlich in deren Anwesenheit zu erfolgen.

Feststellung der Identität des Anlegers

Zur Feststellung der Identität einer natürlichen Person 

sind folgende Angaben zu erheben und auf der Beitritts-

erklärung anzugeben:

Vor- und Nachname des Anlegers��

Geburtsort und -datum des Anlegers��

Staatsangehörigkeit des Anlegers��

Meldeanschrift des Anlegers��

Darüber hinaus sind Angaben zum wirtschaftlich Be-

rechtigten zu machen, d. h. es ist festzustellen, ob der 

Zeichner für eigene oder fremde Rechnung handelt. Han-

delt der Anleger auf Rechnung eines Dritten, so sind 

auch dessen Vor- und Nachname sowie seine Meldean-

schrift festzuhalten. 
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Fragen Sie den Anleger bei der Identifizierung auch nach 

dem Zweck und der angestrebten Art der Geschäftsbezie-

hung, soweit sich diese nicht bereits zweifels freiergeben. 

Prüfung der Identität des Anlegers 

Sollte der Anleger im Ausnahmefall nicht anwesend sein 

oder sollte er keine gültigen Ausweisdokumente bei sich 

haben, kann die Identitätsprüfung über das PostIdent-

Verfahren der Deutschen Post AG durchgeführt werden. 

In diesem Fall ist der Beitrittserklärung ein Informati-

onsblatt zum PostIdent-Verfahren mit dem für die Durch-

führung notwendigen Coupon beizufügen. Das Informati-

onsblatt kann in Kürze auf der Internetseite der Wölbern 

Invest KG kostenfrei heruntergeladen werden und enthält 

eine detaillierte Beschreibung des Verfahrensablaufs. 

Informationen finden Sie auch auf der Homepage der 

Post. Bitte achten Sie darauf, dass das Feld „Die Prüfung 

der Identität erfolgt über das PostIdent-Verfahren gem. 

beiliegendem Informationsblatt“ auf der Beitrittserklä-

rung angekreuzt wird. 

Darüber hinaus kann die Identitätsprüfung auch von  

Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern (jeweils mit 

Erlaubnis nach § 32 KWG), Wirtschaftsprüfern, vereidi-

gten Buchprüfern, Steuerberatern, Steuerbevollmächtig-

ten und Versicherungsvermittlern mit einer Gewerbeer-

laubnis nach § 34d GewO, die den Pflichten des 

Geldwäschegesetzes unterliegen, in dem dafür vorgese-

henen Feld „Identitätsprüfung“ auf der Beitrittserklärung 

vorgenommen werden. 

Wenn Sie die Identifizierung persönlich vornehmen, ge-

hen Sie bitte wie folgt vor:

(1) Lassen Sie sich vom Anleger dessen (Personal-) Aus-

weis oder Reisepass („Ausweis/Pass“) im Original vorle-

gen.

Ausländische Staatsbürger sind grundsätzlich nur an-

hand von gültigen Ausweisen oder Reisepässen des 

Drittstaates, die den Anforderungen des § 1 Abs. 2 des 

Gesetzes über Personalausweise entsprechen, zu identi-

fizieren. 

Danach muss ein entsprechender Ausweis folgende An-

gaben über die Person des Ausweisinhabers enthalten: 

Familienname und ggf. Geburtsname, Vorname(n), Licht-

bild, ggf. Doktorgrad, Tag und Ort der Geburt, Größe, 

Farbe der Augen, ggf. gegenwärtige Anschrift, Staatsan-

gehörigkeit, Unterschrift, Seriennummer. 

(2) Vergewissern Sie sich, dass der Ausweis/Pass zum 

Zeitpunkt der Identifizierung gültig ist.

(3) Tragen Sie bitte in die dafür vorgesehenen Felder des 

Kästchens „Identitätsprüfung“ auf der Beitrittserklärung 

die Ausweis- bzw. Passnummern ein, das Gültigkeitsda-

tum und die ausstellende Behörde. 

(4) Erstellen Sie eine gut leserliche Fotokopie des Aus-

weises/Passes, auf der auch das Foto deutlich erkennbar 

ist.

(5) Der Anleger muss bei der Identifizierung persönlich 

anwesend sein. Vergewissern Sie sich daher mittels 

Sichtkontrolle des Ausweisbildes, dass die auftretende 

Person mit der auf dem Ausweis/Pass abgebildeten Per-

son identisch ist.
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(6) Geben Sie an, in welcher Eigenschaft Sie die Identifi-

zierung durchgeführt haben. Sofern Sie neben einer Ge-

werbeerlaubnis nach § 34c GewO auch eine Gewerbeer-

laubnis nach § 34d GewO besitzen und nach dem GwG 

verpflichtet sind, kreuzen Sie bitte ausschließlich das 

Feld „Versicherungsvermittler nach § 34d GewO“ an.

(7) Bestätigen Sie alle Angaben durch Ihre Unterschrift 

am Ende des Kästchens „Identitätsprüfung“ und bringen 

Sie in dem dafür vorgesehenen Feld gut lesbar Ihren Fir-

menstempel an. 

(8) Versenden Sie alle Unterlagen (Beitrittserklärung, 

Kopie des Ausweisdokuments) direkt an die auf dem 

Zeichnungsschein angegebene Adresse der Wölbern In-

vest KG.

b) Identifizierung von juristischen Personen

Das Erfordernis der persönlichen Anwesenheit entfällt 

bei der Identifizierung von juristischen Personen.

Feststellung der Identität bei einer juristischen Per-

son als Anleger

Zur Feststellung der Identität einer juristischen Person 

sind folgende Angaben zu erheben und auf der Beitritts-

erklärung zu dokumentieren:

Name oder Bezeichnung der Firma��

Rechtsform der juristischen Person��

Registernummer��

Anschrift des Sitzes bzw. der Hauptniederlassung��

Name des Vertretungsorgans.��

Prüfung der Identität bei einer juristischen Person 

als Anleger

Zur Identitätsprüfung einer juristischen Person ist es le-

diglich erforderlich, dass Sie einen aktuellen Auszug aus 

dem Handels- oder Genossenschaftsregister bzw. eines 

vergleichbaren amtlichen Registers oder Verzeichnisses 

beifügen. Sofern mindestens ein Gesellschafter mit 25 % 

und mehr beteiligt ist, ist zudem eine aktuelle Gesell-

schafterliste beizufügen.

Hintergrund: Bei juristischen Personen gilt als wirt-

schaftlich Berechtigter jeder Gesellschafter, der mit 25 % 

oder mehr an der Gesellschaft beteiligt oder in sonstiger 

Form zu 25 % oder mehr das Gesellschaftsvermögen 

kontrolliert. 

Es muss daher bei juristischen Personen immer auch 

nach den Beteiligungsverhältnissen gefragt und bei  

entsprechender Beteiligungshöhe/Einflussnahmemög-

lichkeit zumindest der Name des betreffenden Gesell-

schafters, d. h. der natürlichen Person, die hinter der 

Beteiligung steht, festgehalten werden.

Dies gilt entsprechend, wenn der Anleger auf Rechnung 

einer juristischen Person handelt. c) Fehler der Identifi-

zierung von Anlegern

c) Fehler der Identifizierung von Anlegern

Bei der Identifizierung von Anlegern (natürliche Per-

sonen) können insbesondere folgende Fehler auftreten:

Die Fotokopie des Ausweises / Passes ist unleserlich.��

Sie haben sich die Fotokopie des Ausweisdokumentes ��

lediglich vom Anleger faxen lassen, d. h. das Dokument 

hat zu keiner Zeit im Original vorgelegen.

Es fehlen Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten auf ��

der Beitrittserklärung.

Sie nehmen die Identitätsprüfung anhand von Ausweis-��

Dokumenten vor, die den gesetzlichen Anforderungen 

an einen Ausweis/Pass nicht entsprechen, z. B. Führer-

schein, Studenten- oder Schülerausweises, nichtamtli-

che Dienstausweise, DDR-Ausweise.

Sie haben den Anleger nie persönlich gesehen.��
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4. Gibt es weitere Pflichten, die ein Vermittler 

beachten muss?

Als Anwender dieses Leitfadens sind Sie in Hinblick auf 

Ihre geldwäscherechtlichen Pflichten weisungsgebunden.

Weiterhin haben Sie zu ermöglichen, dass Ihre Tätigkeit 

regelmäßig anlassbezogen überprüft werden kann.

Darüber hinaus müssen Sie sich dazu verpflichten, den 

vorliegenden Leitfaden an Untervermittler, die für Sie 

tätig sind, weiterzugeben und diese wiederum in Stich-

proben daraufhin zu überprüfen, ob die Anleger-Identifi-

zierung gemäß den Bestimmungen dieses Leitfadens 

durchgeführt wird. Hierzu müssen Sie die bei Ihnen an-

gebundenen Untervermittler auf Basis der Kopie einer 

Genehmigung nach § 34c GewO auf ihre Zuverlässigkeit 

überprüfen und eine entsprechende vertragliche Verein-

barung mit jedem Untervermittler abschließen, in wel-

cher Sie Ihre geldwäscherechtlichen Verpflichtungen auf 

diesen übertragen.

Mit Bestätigung der Anwendung dieses Leitfadens im 

Rahmen der Identitätsprüfung auf der Beitrittserklärung 

erkennen Sie den Inhalt des Leitfadens in seiner jeweils 

aktuellen Fassung, insbesondere die Ihnen auferlegten 

Pflichten und Weisungen, als verbindlich an.

5. Wie müssen Vermittler 

	 mit Verdachtsfällen umgehen?

Wenn Sie als Vermittler im Zusammenhang mit der Iden-

tifizierung Tatsachen feststellen, die darauf schließen 

lassen, dass eine Tat nach § 261 Strafgesetzbuch (Geld-

wäsche) oder eine Terrorismusfinanzierung begangen 

oder versucht wurde oder wird (sog. Verdachtsfall), ha-

ben Sie dies unverzüglich schriftlich, in Eilfällen auch 

vorab telefonisch, dem Geldwäschebeauftragten der 

Wölbern Treuhand AG mitzuteilen:

Wölbern Treuhand AG

Geldwäschebeauftragter

Zirkusweg 1

20359 Hamburg

 

Telefon: +49.(0).32 31 81 313

Telefax: +49.(0).32 31 81 11 313

E-Mail: gw@woelbern-treuhand.de

Keinesfalls ist der Anleger auf bestehende Verdachtsmo-

mente hinzuweisen.

Sie sollten in diesem Fall jedoch unauffällig versuchen, 

möglichst umfassende Informationen und Dokumente 

über den Anleger bzw. den wirtschaftlich Berechtigten 

und die Herkunft der Gelder zu erhalten.

Verdachtsmomente können insbesondere in den fol-

genden Situationen gegeben sein:

Der Anleger kann keinen gültigen Ausweis oder Pass vorlegen ��

und hat hierfür keine schlüssige Erklärung.

Die Angaben des Anlegers zum wirtschaftlich Berechtigten ��

sind ungenau und / oder nicht nachvollziehbar.

Der Anleger macht – auf Ihre Nachfrage – keine nachvollzieh-��

baren Angaben über den Zweck und die angestrebte Art der 

Geschäftsbeziehung, insbesondere wenn diese nicht der lang-

fristigen Geldanlage dienen soll. 

Die Art bzw. der Umfang des Geschäfts (Zeichnung des ge-��

schlossenen Fonds, Beteiligungshöhe) passt nicht zu den wirt-

schaftlichen Verhältnissen des Anlegers.

Der Geldwäschebeauftragte wird Sie in jedem Fall über 

das Ergebnis seiner Prüfung und die eingeleiteten 

Schritte informieren. Sollte der Geldwäschebeauftragte 

eine Verdachtsanzeige nicht für erforderlich halten, so 
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bleibt es Ihnen unbenommen, selbst Verdachtsanzeige 

zu erstatten. 

Die entsprechenden Formulare für die Verdachtsmel-

dung an den Geldwäschebeauftragten sowie für die Er-

stattung einer Verdachtsanzeige können Sie bei der  

Wölbern Invest KG und bei der Wölbern Treuhand AG ab-

rufen.

Teil 3

Hintergrundinformationen zum Thema  

Geldwäsche

Das heutige Geldwäschegesetz geht auf eine Reihe inter-

nationaler gesetzlicher Initiativen zur Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität seit dem Ende der achtziger 

Jahre zurück. Am 22. September 1992 wurde mit § 261 

Strafgesetzbuch (StGB) der Straftatbestand der Geldwä-

sche als repressive Maßnahme eingeführt, am 29. No-

vember 1993 trat das Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft, 

das Maßnahmen und Pflichten zur Geldwäschepräven-

tion enthält.

Nachdem die gesetzgeberischen Aktivitäten zunächst 

darauf gerichtet waren, Gewinne aus illegalen Aktivi-

täten, insbesondere im Zusammenhang mit organisierter 

Kriminalität, abzuschöpfen und damit die „Triebfeder“ 

krimineller Handlungen zu beseitigen, wurden mit dem 

neuen Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz vom 

20.08.2008 die zur Geldwäschebekämpfung entwickelten 

Instrumente nun auch auf die Bekämpfung der Terroris-

musfinanzierung ausgeweitet. Ziel ist die Schaffung ein-

heitlicher EU-Mindeststandards zur Bekämpfung der 

Geldwäsche, wovon nunmehr auch der Vertrieb ge-

schlossener Fonds betroffen ist.

Sanktion bei Nichtbeachtung

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Leitfadens 

führt dazu, dass die Beitrittserklärung nicht angenom-

men werden kann.

Ein wiederholter Verstoß berechtigt dazu, die mit Ihnen 

bestehende Vertriebsvereinbarung fristlos zu kündigen 

bzw. Ihnen den Vertrieb von geschlossenen Fonds des 

jeweiligen Fonds-Hauses zu untersagen.


